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Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung Zeschdorf 24.08.2021 öffentlich 

 

 

 

Beratung und Beschlussfassung zur Kitakostenbeitragssatzung für Kindertagesstätten 

der Gemeinde Zeschdorf 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung Zeschdorf beschließt die Kostenbeitragssatzung für die 

Kindertagesstätten der Gemeinde Zeschdorf (Anlage). 

 

Sachdarstellung: 

 

Im April 2020 wurde die Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstäten der Gemeinde 

Zeschdorf von der Gemeindevertretung neu beschlossen. Seit Inkrafttreten gab es regelmäßige 

Beratungen zur Satzung, um für einige Sachverhalte klarstellende Formulierungen zu suchen. 

Im Februar 2021 hat Herr Fries einen Änderungsentwurf mit Vorschlägen bei der 

Amtsverwaltung eingereicht. Die Amtsverwaltung hat diese Änderungsvorschläge zum 

Anlass genommen, diese zu prüfen und eine neue Satzung erarbeitet. Diese wurde am           

11. August 2021 mit den Kita-Leitungen (Frau Marggraf, Frau Schlabitz und Frau Würfel), 

dem ehrenamtlichen Bürgermeister (Herrn Köcher) und dem Vorsitzenden des vorbereitenden 

Fachausschusses (Herrn Fries) besprochen. 

In der anliegenden Synopse sind die Änderungen beschrieben. Die wesentlichen Änderungen 

beziehen sich auf eine klarstellende Regelung zu Hortbetreuung in der Ferienzeit und auf eine 

klarstellende Regelung, dass Hortkinder in der schulpflichtigen Zeit dem Schulgesetz 

unterliegen und keine Erstattung der Kosten für die Mittagsversorgung erhalten und demnach 

die tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt werden. 

In der vorgenannten Beratung wurde des Weiteren der Vorschlag der Kita-Leitung 

unterbreitet Kinder erst ab 8 Monaten (derzeit ab 0 Jahren) aufzunehmen und dies in der 

Satzung zu regeln. 

Die Amtsverwaltung hat diesen Vorschlag nicht in die Satzung aufgenommen, da der 

Landkreis auch einen Rechtsanspruch unter den 8 Monaten feststellen kann. Auch wenn dies 

in der Praxis nur eine Ausnahme darstellt. 
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